
Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
177. Sitzung des Planungsausschusses am 15.05.2024 

 
 

TOP 3 
öffentlich 

 
 
 
Vorberatung zum Entwurf der Satzung über einen Nachtragshaushalt 
2024 aufgrund einer Änderung im Stellenplan – Beschluss-
empfehlung an die Verbandsversammlung 

 
 
 Beschlussvorlage PA 02/2024 mit  
 
 Entwurf Nachtragssatzung mit geändertem Stellenplan 

 
 
 
Die Zusendung der Beratungsunterlagen zu diesem TOP erfüllt für die im 
Planungsausschuss vertretenen Verbandsräte gleichzeitig die Funktion der 
Zusendung gemäß § 76 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO i. V. mit § 12 Abs. 4 Satz 1 
SächsLPlG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge  Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Meißner Straße 151a, 01445 Radebeul   

Radebeul, 22.04.2024 

 

Beschlussvorlage PA 02/2024 
177. Sitzung des Planungsausschusses am 15.05.2024, TOP 3 
(öffentlich) 

Beschlussgegenstand: Entwurf der Satzung über einen Nachtrags-
haushalt 2024 - Beschlussempfehlung an die 
Verbandsversammlung 

Beschlusstext: Der Planungsausschuss empfiehlt der Verbandsver-
sammlung, die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2024 einschließlich des geänderten 
Stellenplans für das laufende Haushaltsjahr zu 
beschließen. 

 
Begründung: Im Stellenplan wird die bisher der Entgeltgruppe 6 

zugeordnete Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 9a 
zugeordnet.  
Auf Antrag der betreffenden Beschäftigten wurde eine tarif- 

 rechtliche Eingruppierungsüberprüfung vorgenommen. 
Das Ergebnis erbrachte die entsprechende Höherwertung 
der Stelle wie oben benannt.  

 Eine Stelle in der Entgeltgruppe 9a ist im aktuell gültigen 
Stellenplan zum Haushaltsplan 2024 nicht enthalten, 
weshalb dieser geändert werden muss. Dazu wird die 
Entgeltgruppe 9a neu in den Stellenplan aufgenommen, 
die Entgeltgruppe 6 ist im Stellenplan durch die Änderung 
nicht mehr vertreten. 

 Gemäß § 77 Abs. 2 Nr. 5 SächsGemO i. V. mit § 12        
Abs. 4 Satz 1 SächsLPlG ist eine Nachtragssatzung zu 
erlassen, wenn Bedienstete u. a. höhergruppiert werden 
sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen 
nicht enthält. 

 Die dazu benötigten Haushaltsmittel stehen im Haushalt 
2024 durch Einsparungen an anderer Stelle im 
Personalbereich zur Verfügung. Weiterer Änderungen im 
Haushaltsplan 2024 bedarf es deshalb nicht.  

 Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 der Satzung des Regionalen 
Planungsverbandes gehört es u. a. zu den Aufgaben des 
Planungsausschusses, sachliche Entscheidungen der 
Verbandsversammlung über einen Nachtragshaushalt 
vorzubereiten. 

  

   
Anlage: Entwurf Nachtragssatzung mit geändertem Stellenplan 
 
 
Telefon:  0351 40404 701  
Telefax:  0351 40404 740 
  
Internet: www.rpv-elbtalosterz.de 

E-Mail: post@rpv-oeoe.de 
(kein Zugang für elektronisch 
signierte sowie für verschlüsselte 
elektronische Elemente)

Betriebsnummer: 05236276 
Sie erreichen uns mit der Straßenbahnlinie 4
(Haltestelle Zillerstraße) und der 
S-Bahnlinie S1 (Haltepunkt Weintraube)

 



Nachtragssatzung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge 

für das Haushaltsjahr 2024 

 

(Entwurf)      
 

 

Aufgrund von § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. November 2023 (SächsGVBl. S. 870) 
geändert worden ist, i. V. m. § 12 Abs. 2 und 3 Landesplanungsgesetz vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. 
S. 706), zuletzt geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705), hat die 
Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am ……….   folgende Nachtragssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt. 
 

 
§ 2 

 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden weiterhin nicht veranschlagt. 
 

 
§ 3 

 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden weiterhin nicht veranschlagt. 
 

 
§ 4 

 
 
Der Höchstbetrag der bisher vorgesehenen Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird nicht 
verändert und verbleibt bei 50.000,00 Euro. 

 
§ 5 

 
 
Die Verbandsumlage wird nicht verändert und verbleibt bei 250.000,00 Euro. 
 
 
 

Radebeul, den  
 

 

 

 
........................................................ 

M. Geisler 
  Verbandsvorsitzender 
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